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Der Europäische Tag  
der Justiz 2018 in Bonn 

EUROPÄISCHER TAG DER JUSTIZ

Im neuen Format präsentierte sich der Europäische Tag der Justiz am 8. und 9. November 2018 

in Bonn. Erstmals fand die Veranstaltung im eigenen Haus des Bundesamts für Justiz (BfJ)  

statt und wurde in Kooperation mit der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in 

Bonn durchgeführt. Aufgrund der Vielzahl der angesprochenen Adressatenkreise konnte die 

Veranstaltung auf zwei Tage ausgeweitet werden. 
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Der Europäische Tag der Justiz stand 2018 ganz 
im Zeichen der deutsch-französischen Freund-
schaft. Anlässlich des 55-jährigen Jubiläums 

des Élysée-Vertrags lag es nahe, die enge Zusammen-
arbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
Frankreich im justiziellen Bereich hervorzuheben.

Auftakt für das zweitägige Programm bildete eine 
Fachveranstaltung zum internationalen Zivilrecht 
mit dem Schwerpunktthema grenzüberschreitende 
Unterhaltsdurchsetzung.

Dabei standen die Unterstützungsmöglichkeiten des 
BfJ als Zentrale Behörde im internationalen Kind-
schaftsrecht im Vordergrund. Dr. Sarah Gerling-  
Stock und Julia Schelcher, Referatsleiterinnen im BfJ, 
stellten ausführlich die Tätigkeiten des BfJ bei der 

←

Der Europäische Tag der Justiz  

im Bundesamt für Justiz 

grenzüberschreitenden Unterhaltsdurch setzung vor. 
Christian Höhn, Referatsleiter im BfJ, gab einen  
Einblick in die grenzüberschreitende Praxis bei in-
ternationalen Sorgerechtskonflikten. Darüber hinaus 
wurde von Dana Tillich, Referentin im Bundesmi-
nisterium der Justiz und für Verbraucherschutz, das 
Europäische Justizportal und dessen Unterstützungs-
möglichkeiten in einem praxisnahen Vortrag veran-
schaulicht.  

Am Nachmittag konnte unter Mitwirkung von  
Jörg Dimmler, Richter am Oberlandesgericht Stutt-
gart, und Julia Schelcher die Unterhaltstitulierung  
bei Aufenthalt der unterhaltspflichtigen Person  
im Ausland vertieft werden. Ebenso wurden Frage-
stellungen zur Vollstreckung von ausländischen 
Unterhaltstiteln in Deutschland behandelt. 

↓  

Heinz-Josef Friehe, Präsident des Bundesamts für Justiz  

hält die Eröffnungsrede
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Aktuell leistet das BfJ in über 10.000 grenzüberschrei-
tenden Unterhaltsvorgängen kostenfreie Unterstüt-
zung. Die erwirkten Unterhaltszahlungen kommen 
den unterhaltsberechtigten Kindern ungeschmälert 
zugute und entlasten die öffentlichen Haushalte. 
Die praktische Relevanz spiegelte sich im Interesse 
an der Fachveranstaltung wider. Aus der gesamten 
Bundesrepublik waren Vertreterinnen und Vertreter 
der Jugendämter, Fachanwältinnen und Fachanwälte 
für Familienrecht sowie Richterinnen und Richter 
angereist.

Der Präsident des BfJ, Heinz-Josef Friehe, freute sich 
über die große Resonanz und machte deutlich:  
„Die tägliche Arbeit im Bundesamt für Justiz zeigt: 
Grenzüberschreitende Probleme können sinnvoller-
weise nur durch eine grenzüberschreitende Ko-
operation gelöst werden.“ Er unterstrich die Notwen-
digkeit, für Europa zu werben und die Vorteile der 
Europäischen Union in den Mittelpunkt zu rücken.

↓  

Die Referentinnen und Referenten v. l. n. r.  

Reihe oben: Stefan Schlauß, Abteilungsleiter im Bundesamt für Justiz / Dr. Sarah Gerling-Stock, Referatsleiterin im Bundesamt  

für Justiz / Julia Schelcher, Referatsleiterin im Bundesamt für Justiz  

Reihe unten: Dana Tillich, Referentin im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Christian Höhn, Referatsleiter  

im Bundesamt für Justiz / Jörg Dimmler, Richter am Oberlandesgericht Stuttgart
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Europa für die Bürgerinnen und Bürger konkret 
erlebbar zu machen, war auch das Ziel der Bürgerver-
anstaltung im historischen Weltsaal des Auswärtigen 
Amtes. Zum 55-jährigen Bestehen des Élysée-Vertrags 
nahm der Publizist und Politologe Ingo Espenschied 
das Publikum mit auf eine spannende multimediale 
Zeitreise zurück zu den Ursprüngen der deutsch- 
französischen Freundschaft. Daran schloss sich eine 
Diskussion mit der französischen Generalkonsulin 
Dr. Olivia Berkley-Christmann sowie Marianne Therre-
Mano, Auswärtiges Amt, über die aktuelle Bedeutung 
des Élysée-Vertrags an. 

In einer regen Diskussion mit zahlreichen interessier-
ten Bürgerinnen und Bürgern konnten die alltäglich 
gelebten Vorzüge der deutsch-französischen Zusam-
menarbeit erörtert werden. An vielen praktischen 
Beispielen wurde diese enge Kooperation belegt. Auch 
die Neuverhandlung des Élysée-Vertrags (Vertrag  
von Aachen) und dessen aktuelle Bedeutung im euro-
päischen Kontext waren Gegenstand der Erörterung. 

↑  

v. l. n. r. 

Julia Schelcher, Referatsleiterin im Bundesamt für Justiz / Tobias Schubert, Bundesamt 

für Justiz / Claudia Langenhorst, Bundesamt für Justiz / Heinz-Josef Friehe, Präsident 

des Bundesamts für Justiz / Stefan Schlauß, Abteilungsleiter im Bundesamt für Justiz / 

Jörg Dimmler, Richter am Oberlandesgericht Stuttgart / Christian Höhn, Referatsleiter 

im Bundesamt für Justiz / Michaela Schmidt, Bundesamt für Justiz

←  

Bürgerinnen und Bürger am Informationsstand  

des Bundesamts für Justiz
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Am Folgetag wurde das 55-jährige Jubiläum des 
Élysée-Vertrags rund 150 Schülerinnen und Schüler 
aus fünf Bonner Gymnasien nähergebracht. Zunächst 
begaben auch sie sich auf multimediale Zeitreise mit 
Ingo Espenschied. Unter dem Leitgedanken „Nur  
wer die Geschichte Europas kennt und versteht, kann 
auch seine Zukunft erfolgreich gestalten“ diskutierten 
die Schülerinnen und Schüler im Anschluss mit Ingo 
Espenschied, Dr. Landry Charrier, Leiter des Institut 
français Bonn, und Marianne Therre-Mano über die 
deutsch-französische Zusammenarbeit.

Präsident Heinz-Josef Friehe zog eine positive Bilanz 
zum Europäischen Tag der Justiz im neuen Gewand. 
Es sei gelungen, die vielen Vorzüge der EU in verschie-

↓ 

Schülerinnen und Schüler am Informationsstand  

des Bundesamts für Justiz

↓ 

150 Schülerinnen und Schüler verfolgen im Weltsaal den  

Vortrag von Ingo Espenschied zum 55-jährigen Jubiläum  

des Élysée-Vertrags
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denen Lebensbereichen konkret erlebbar vorzustellen. 
Besonders erfreulich sei dabei gewesen, dass so zahl-
reiche Bürgerinnen und Bürger angesprochen werden 
konnten. 

Der Europäische Tag der Justiz wurde im Jahr 2003 
gemeinsam vom Europarat und der Europäischen 
Kommission ins Leben gerufen, um den Bürgerinnen 
und Bürgern einen Einblick in die europäische Justiz 
zu geben. Freizügigkeit, Abbau nationaler Grenzen 
und die damit verbundene zunehmende grenzüber-
schreitende Vernetzung der Bürgerinnen und Bürger 

in der EU erfordern auch im Bereich der Justiz eine 
enge Zusammenarbeit der europäischen Mitglied-
staaten. Deshalb geben die Mitgliedstaaten jedes Jahr 
einen Einblick in die Einrichtungen der Justiz und 
informieren über die Rechte und Möglichkeiten im 
grenzüberschreitenden Rechtsverkehr. 

Susanne Abbel
Referat II 1 des Bundesamts für Justiz

↓ 

Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler von Bonner Gymnasien /  

Erste Reihe v. l. n. r. Marianne Therre-Mano, Auswärtiges Amt / Dr. habil. Landry Charrier, Hochschulattaché der  

französischen Botschaft und Leiter des Institut français Bonn / Heinz-Josef Friehe, Präsident des Bundesamts für Justiz /  

Stefan Schlauß, Abteilungsleiter im Bundesamt für Justiz / Ulrike Janzen, deutsche Verbindungsbeamtin im  

französischen Justizministerium / Stéphane Dupraz, französischer Ver bindungsbeamter im Bundesministerium  

der Justiz und für Verbraucherschutz / Ingo Espenschied, Politologe
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Das Europäische Justizielle 
Netz in Strafsachen –
ein Kurzportrait

RECHTLICHES

E-Mail oder telefonisch. Zudem finden regelmäßig 
Treffen des EJN unter Einbindung von Drittstaaten 
sowie anderen Organisationen und Partnernetzwer-
ken statt, um aktuelle Entwicklungen in der Straf-
verfolgung zu besprechen und persönliche Kontakte 
zu knüpfen sowie zu vertiefen. An dieser Stelle lassen 
sich die Schwerpunkte der jüngeren EJN-Jahrestreffen 
nur schlaglichtartig beleuchten: Europäische Ermitt-
lungsanordnung; weitere Instrumente, die auf dem 
Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung beruhen 
(zentral: Europäischer Haftbefehl); die vielseitige Rolle 
des EJN bei der praktischen Anwendung; Europäische 
Staatsanwaltschaft. EJN-Kontaktstellen unterstützen 
aus- und inländische Stellen auch im Vorfeld von 
Ersuchen durch Informationen zur Rechtslage und 
zu praktischen Erfahrungen. Wenn eine Kontakt-
stelle nicht selbst weiterhelfen kann, vermittelt sie 
zur zuständigen nationalen Stelle. Zusätzlich bietet 
die häufig genutzte Webseite des EJN (https://www.
ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Home.aspx) ein 
breites Spektrum an Hilfestellungen für die tägliche 

Wie ist das EJN organisiert und wie kann 
es die Praxis dabei unterstützen, über die 
Grenzen hinweg effektiver zu kooperieren? 

Der Sitz des EJN-Sekretariats ist in Den Haag/Nieder-
lande. Gleichwohl ist das EJN dezentral organisiert. 
Inzwischen verfügt das EJN über 400 Kontaktstellen 
überall in der EU und auch in Drittstaaten. Bei den 
Kontaktstellen handelt es sich überwiegend um  
Praktikerinnen und Praktiker an Staatsanwaltschaf-
ten und Gerichten; aber auch Ministerien und nach-
geordnete Behörden wirken im Netzwerk mit. Das 
EJN ergänzt dabei andere zwischen- und überstaat-
liche Einrichtungen der justiziellen Zusammenarbeit 
in der EU wie z. B. Eurojust.

Im Mittelpunkt der Netzwerkarbeit steht die unbüro-
kratische und schnelle Förderung von grenzüber-
schreitenden bilateralen Einzelfällen. Die gemeinsame 
Arbeitssprache ist Englisch, kommuniziert wird per 

Das Europäische Justizielle Netz in Strafsachen (EJN), das 2018 sein zwanzigjähriges  

Bestehen feierte,1 ist ein Pionier bei der justiziellen Zusammen arbeit zwischen  

den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Kontaktstellen in diesem Praktiker-

netzwerk sind, so eine zentrale Aufgabenbeschreibung in den relevanten EU-Rechts-

akten, aktive Vermittler, welche die grenzüberschreitende Zusammenarbeit insbe-

sondere bei der Verfolgung schwerer Kriminalität erleichtern sollen.2 
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Arbeit in der Strafrechtspraxis (Beispiele: Atlas zur 
Bestimmung einer zuständigen Stelle, Informationen 
zur Umsetzung der Instrumente der grenzüberschrei-
tenden strafrechtlichen Zusammenarbeit in den 
EU-Mitgliedstaaten, Muster, ausfüllbare Word-Doku-
mente in den relevanten Sprachen). Ein Blick / Klick 
lohnt sich. 

In Deutschland sind 18 Kontaktstellen des EJN ange-
siedelt, diese jeweils bei einer Generalstaatsanwalt-
schaft oder Staatsanwaltschaft eines Bundeslands,3 bei 
dem Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 
sowie beim Bundesamt für Justiz. Das Fallaufkommen 
mit deutscher Beteiligung ist hoch: Jährlich unterstüt-
zen die deutschen EJN-Kontaktstellen in weit über 
1000 Fällen.4 

Unter den vom EJN unterstützten „National and  
Regional Meetings“ findet sich das jährliche, traditi-
onell in Berlin stattfindende Treffen der deutschen 
EJN-Kontaktstellen, zu dem das EJN-Sekretariat und 
Gäste aus unseren Nachbarländern eingeladen wer-
den. Das Thema des letzten Treffens am 6. und 7. Mai 
2019 lautete „Zusicherungen, Bedingungen und Ga-
rantien in der Auslieferungspraxis“ – bei einem Blick 
auf den Schwerpunkt „Haftbedingungen“ ein Thema 
von praktischer und auch rechtspolitischer Brisanz.

Das EJN ist eine Erfolgsgeschichte. Da die Bedeutung 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei  
der Bekämpfung von Schwerkriminalität (z. B. organi-
sierte Kriminalität und Terrorismus) weiter zu- 
nehmen wird, ist zu erwarten, dass das EJN auch in 
der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. 

 Dr. Holger Karitzky
Referat III 1 des Bundesamts für Justiz

1  Ins Leben gerufen wurde das EJN durch die Gemeinsame Maßnahme 
98/428/JI des Rates vom 29. Juni 1998 (ABl. L 191 vom 7. Juli 1998, S. 4).

2  Vgl. Artikel 2 Absatz 1 des Beschlusses 2008/976/JI des Rates vom  
16. Dezember 2018 über das Europäische Justizielle Netz (ABl. L 348 
vom 24. Dezember 2008, S. 130). Dieser Beschluss, mit dem die in 
Fußnote 1 genannte Gemeinsame Maßnahme abgelöst wurde, wurde 
inner staatlich in einer Vorschrift umgesetzt (§ 14 EJG). 

3   In der alphabetischen Reihenfolge der Bundesländer: GenStA Stutt-
gart, GenStA München (National Correspondent), GenStA Berlin, 
GenStA Brandenburg, StA Bremen, StA Hamburg, GenStA Frankfurt 
am Main, GenStA Rostock, GenStA Celle (stellvertretender  
National Correspondent), GenStA Düsseldorf, GenStA Zweibrücken 
(Tools Correspondent), StA Saarbrücken, GenStA Dresden,  
GenStA Naumburg, GenStA Schleswig, Thüringer GenStA. 

4  Für 2018 wurden im elektronischen EJN-Statistikpool insgesamt  
1 321 Fälle mit deutscher Beteiligung gemeldet. Eine Differenzierung 
zwischen ein- und ausgehenden Ersuchen ist zwar nicht möglich,  
aber ausweislich einer Abfrage beim letzten Treffen der deutschen 
EJN-Kontaktstellen am 6./7. Mai 2019 dürften ausgehende  
Ersuchen insgesamt leicht überwiegen. 

Infoblatt 13  |  2019
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Besuch der EU-Institutionen  
in Brüssel  
Institutionen in Brüssel erleben

RECHTLICHES

Die gerichtliche Praxis ist alltäglich mit grenz-

überschreitenden Verfahren in der Europäischen  

Union befasst. Zahlreiche EU-Rechtsinstrumente 

stehen für diese Aufgabe zur Verfügung. Ins - 

be sondere der Bereich der ziviljustiziellen Zusam-

menarbeit ist inzwischen durch eine Vielzahl  

von EU-Verordnungen geprägt. Wie entstehen  

diese Rechtsinstrumente? Wie werden sie  

über arbeitet? Wie ist das Zusammenwirken der  

verschiedenen Institutionen bis zum Erlass  

einer Verordnung?  
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Die Beantwortung dieser Fragen war Ziel eines 
zweitägigen Besuchs bei den EU-Institutionen 
mit dem Bundesamt für Justiz in seiner  

Funktion als Bundeskontaktstelle im Europäischen 
Justiziellen Netz (EJN) für Zivil- und Handelssachen.  
16 Richterinnen und Richter sowie Rechtspflegerin-
nen und Rechtspfleger, die mit zivilrechtlichen Ver-
fahren mit grenzüberschreitenden Bezügen sowie  
der internationalen Zivilrechtshilfe befasst sind, nah-
men an der Veranstaltung teil. 

Zu Beginn wurde der Europäische Auswärtige Dienst 
(EAD) besucht. Stephan Marquardt sowie Lukas  
Kleinert gaben den Besucherinnen und Besuchern 
einen Einblick in die Rolle und Aufgaben des EADs. 
Die im Jahr 2011 gegründete und somit recht junge 
Institution ist der diplomatische Dienst der Europäi-
schen Union. Sie soll die EU-Außenpolitik kohärenter 
und wirksamer machen. 

Einen besonderen Schwerpunkt der Veranstaltung 
stellte die derzeitige Revision der beiden Rechts-
hilfeverordnungen (Europäische Zustellungsverord-
nung (EuZVO) und Europäische Beweisaufnahme-
verordnung (EuBVO)) dar. Hierzu referierte Gesine 

Wüncke, die das Dossier 
bei der Ständigen Vertre-
tung (StäV) der Bundes-
republik Deutschland bei 

der EU betreut. Zudem stellte sie die Arbeit der StäV  
in allgemeiner Form vor. Ein wichtiger Bestandteil der 
Arbeit der StäV ist es, sich für die deutschen Interes-
sen bei den EU-Institutionen einzusetzen. Hierfür 
vertreten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ca. 
140 Ausschüssen und Arbeitsgruppen die Position 
Deutschlands.

Der zweite Tag begann mit einem Besuch des Rates 
der Europäischen Union. Zunächst erhielten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer Einblick in die prakti-
sche Arbeit des Rates der Europäischen Union sowie 
die Arbeitsweise des Ratssekretariats. Im Anschluss 
wurde die Europäische Kommission besucht, welche 
gleich drei Vorträge von praktischer Relevanz für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Ver fügung 
stellte. Georg Haibach gab einen Einblick in die 
Überarbeitung der EuZVO und EuBVO aus Sicht der 
Europäischen Kommission. In die anschließende  
Diskussion flossen die Erfahrungen der Praktike-
rinnen und Praktiker mit den bestehenden Instru-
menten ein und es fand ein reger Austausch statt. 
Anschließend referierte Maria Alvarez Torne zu den 
Beratungen zur Revision der Brüssel II a-VO, welche 
im Juni 2019 abgeschlossen wurden. Yoanna Nikolova 
gab einen Überblick über die geplanten Änderungen 
im Europäischen Justizportal. Ein weiterer Schwer-
punkt ihres Vortrags war der Europäische Urteil s-
identifikator (ECLI).  ECLI wurde eingeführt, um den 
Zugang zu nationalen, ausländischen und europäi-
schen Gerichtsurteilen zu erleichtern.  

Zum Abschluss wurde das Europäische Parlament be-
sucht. Henrik Kjellin, Mitarbeiter im Rechtsausschuss, 
gab den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick 
in die Überlegungen des Europäischen Parlaments 
hinsichtlich der Überarbeitung der EuZVO und 
EuBVO. Dieser Vortrag rundete die Einblicke für die 
Besuchsgruppe in die Arbeit der Brüsseler Institutio-
nen mit besonderem Fokus auf die aktuelle  
Überarbeitung der beiden Rechtshilfeverordnungen 
ab. Auch aufgrund der positiven Rückmeldungen 
seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist 
beabsichtigt, erneut eine Veranstaltung in Brüssel für 
Justizange hörige aus den Ländern anzubieten. 

Susanne Abbel, Nils Schröder
Referat II 1 des Bundesamts für Justiz

↓ ← 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

beim Besuch der EU-Institutionen.

Infoblatt 13  |  2019
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Weltweit gibt es zahlreiche Fälle, in denen 
eine Geltendmachung von Unterhalts-
ansprüchen über die nationalen Grenzen 

hinaus notwendig ist. Das Haager Übereinkommen 
vom 23. November 2007 über die internationale  
Geltendmachung der Unterhaltsan- 
sprüche von Kindern und anderen 
Familienangehörigen und die  
Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des  
Rates vom 18. Dezember 2008 über 
die Zuständigkeit, das anwendbare 
Recht, die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen und die Zusammenar-
beit in Unterhaltssachen ermöglichen in grenzüber-
schreitenden Fällen die effektive Geltendmachung 
und die Unterstützung bei der Vollstreckung von 
Unterhaltsansprüchen durch Zentrale Behörden. 
Davon profitieren insbesondere unterhaltsberechtigte 
Kinder.

Mit der Vision, eine direkte, schnelle, sichere sowie 
wirtschaftliche grenzüberschreitende Geltendma-
chung von Unterhalt zu ermöglichen, rief die Haager 
Konferenz für Internationales Privatrecht das Pro  - 
jekt „iSupport“ ins Leben. Im Rahmen des Projekts 
wurde ein internationales Case-Management- 
System entwickelt, das im Wesentlichen im Rahmen 
der Fallbearbeitung nach dem Haager Unterhalts-
übereinkommen sowie nach der Europäischen  
Unter haltsverordnung angewandt werden kann. 
Das System bietet die Möglichkeit, ohne eigenen 
Programmier aufwand ein Fachverfahren einzuführen 
und im internationalen Rechtsverkehr einzu setzen. 

Der unmittelbare elektronische Austausch von Daten 
und Dokumenten zwischen den Zentralen Behörden 
für Auslandsunterhalt beschleunigt die grenzüber-
schreitende Antragstellung und Kommunikation. 
Damit eine sichere elektronische Kommunikation 
über iSupport erfolgen kann, wurde das Projekt mit 
„e-CODEX“ (e-Justice Communication via Online 
Data Exchange), einem Großpilotprojekt der Euro-
päischen Union, zusammengeführt. Hierdurch wird 
eine gesicherte und verschlüsselte Übermittlung der 
Daten gewährleistet. 

Das Projekt wird durch Fördermittel der Europä-
ischen Union seit dem Jahr 2014 zunächst bis August 
2020 unterstützt und wurde in dem mehrjährigen Ak-
tionsplan (2014-2018) für die Europäische E-Justiz mit 
Priorität „A“ eingestuft und ist auch in den aktuellen 
Aktionsplan (2019-2023) aufgenommen worden. 

Bislang kann nur Portugal das System 
im Echtbetrieb nutzen. Sowohl Brasilien, 
Estland, Finnland, Frankreich und Nor-
wegen als auch Deutschland arbeiten 
an einer Einführung in naher Zukunft. 
Auch in den USA ist eine Einführung 

von iSupport in allen US-Bundesstaaten für Mitte 
2020 beabsichtigt. Gerade die USA sind einer der 
größten Partner Deutschlands, sodass hier iSupport 
von besonderer praktischer Relevanz sein wird.

Um weitere Staaten zur Teilnahme an dem Projekt 
und zur Verwendung des Systems anzuregen und um  
die Nachhaltigkeit des Projekts zu gewährleisten,  
treffen sich fortlaufend verschiedene Arbeitsgruppen 
per Videokonferenz, in denen funktionale sowie  
technische Verbesserungen vorgeschlagen, entwickelt 
und umgesetzt werden, damit das System weiter an 
Benutzerfreundlichkeit und Verlässlichkeit gewinnt. 

 Dr. Sarah Gerling-Stock
Referat II 4 des Bundesamts für Justiz

iSupport  
Ein Projekt zur  
grenzüber schreitenden  
Geltendmachung von  
Unterhaltsansprüchen
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Der Europäische Tag 
der Justiz 2019
Am Mittwoch, den 9. Oktober 2019 lädt das Bundesamt für  

Justiz gemeinsam mit dem Sächsischen Staatsministerium 

der Justiz und dem Bundes ministerium der Justiz und  

für Verbraucherschutz zum Europäischen Tag der Justiz 

(ETJ) in Dresden ein. Im Mittelpunkt steht die gericht- 

 liche und behörd liche Zusammenarbeit von Deutschland 

und dem dies jährigen Partnerland, der Tschechischen  

Republik. Workshops beschäftigen sich mit dem  

Unterhaltsrecht im deutsch-tschechischen Kontext,  

der Europäischen Erbrechtsverordnung sowie dem  

Europäischen Haftbefehl. Am Abend findet ein Festakt 

im Neuen Rathaus statt, zu dem die Teilnehmenden 

herzlich eingeladen sind.

Termin: Mittwoch, 9. Oktober 2019 

Ort: Oberlandesgericht, Schloßplatz 1, 01067 Dresden

Infos unter: www.etj2019.de 

Anmeldung unter: etj2019@smj.justiz.sachsen.de

Hinweis: Die Veranstaltung kann als Fortbildungs-

veranstaltung gemäß § 15 FAO anerkannt werden 

und ist für die Teilnehmenden kostenlos.

Europäischer Tag der Justiz
 9. Oktober 2019 in Dresden

Die Veranstaltung ist geeignet, als Fortbildungsveranstaltung 

gemäß § 15 FAO anerkannt zu werden. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Eine Anmeldung bis zum 30. September 2019 ist erforderlich.
Weitere Informationen unter: www.etj2019.de



1. Aufgabenübertragung im Bereich der Justizfort-
bildung auf das Bundesamt für Justiz

Zum 1. Januar 2019 hat das Bundesministerium der  
Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) dem  
Bundesamt für Justiz (BfJ) Aufgaben auf dem Gebiet 
der nationalen und europäischen Justizfortbildung 
über tragen, die bisher vom BMJV in Berlin wahrge- 
nommen wurden. Die Zuständigkeit umfasst die orga-
nisatorische Begleitung von Tagungen der Deutschen 
Richterakademie sowie die Mitwirkung an der Pla - 
nung und Durchführung von Fortbildungsveranstal-
tungen des European Judicial Training Network 
(EJTN). Auch Angebote anderer Anbieter europäischer 
Justizfortbildung, wie beispielsweise der Europäischen 
Rechtsakademie (ERA) und der Europäischen Paten-
takademie (EPO), werden in Zukunft vom BfJ mitbe-
treut. Strategische und politische Entscheidungen im 
Bereich der Justizfortbildung verbleiben beim BMJV.

2. Das European Judicial Training Network

Das European Judicial Training Network (EJTN) wurde 
im Jahr 2000 als Verein mit Sitz in Brüssel gegründet. 
Auf der Basis der Beiträge aller Mitgliedstaaten und 
einer Kofinanzierung durch die EU-Kommission 
bietet es für über 120 000 Richter, Staatsanwälte und 
Ausbilder im juristischen Bereich in Europa eine brei-
te Palette an Fortbildungsangeboten. 

Eine erste Säule des Angebots stellt das Seminarpro-
gramm des EJTN dar. Angeboten werden Seminare im 
Strafrecht, Zivilrecht, Verwaltungsrecht, im Bereich  

von Menschen- und Grundrechten sowie Sprachkur-
se mit fachlichem Bezug. Diese finden europaweit 
statt. Ergänzt wird das Angebot durch Webinare und 
Podcasts, die die Möglichkeit der Weiterbildung ohne 
Reisetätigkeit ermöglichen. 

Eine zweite Säule des EJTN ist dessen umfassendes 
Austauschangebot. Das EJTN entsendet jährlich eine 
Vielzahl von europäischen Richtern und Staatsan-
wälten in einen jeweils anderen Mitgliedstaat. Das 
Angebot reicht von ein- oder zweiwöchigen Ein-
zelhospitationen bei einem Gastgeber über grund-
sätzlich zweiwöchige Gruppenhospitationen, bei 
denen Teilnehmer aus verschiedenen Mitgliedstaaten 
gemeinsam in einer Gruppe ein Land besuchen, bis 
hin zum bilateralen Austausch, bei dem Gruppen aus 
jeweils einem Gericht oder einer Staatsanwaltschaft 
gemeinsam ein gastgebendes Gericht/eine gastge-
bende Staatsanwaltschaft besuchen. Neben einem 
allgemeinen Austausch gibt es auch fachspezifische 
Programme, in denen die Teilnehmer sich explizit 
einem Thema wie dem Familienrecht, Verwaltungs-
recht, Asylrecht oder Patentrecht widmen. 

Mit dem AIAKOS-Programm bietet das EJTN ange-
henden und jungen Richtern- und Staatsanwälten ein 
eigenes Austauschprogramm an. Des Weiteren hat 
das EJTN für angehende Juristen einen europaweit 
einzigartigen Wettbewerb ins Leben gerufen, den 
THEMIS-Wettbewerb. Bei diesem bearbeiten die Teil-
nehmer in Teams aus drei Personen in einem schrift-
lichen und einem mündlichen Teil ein gemeinsames 
Thema aus dem Bereich des Europarechts.  

Neue Aufgaben des BfJ  
in der Justizfortbildung  

RECHTLICHES

RECHTLICHES
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Das Team, das den Wettbewerb gewinnt, darf aus dem 
Angebot des EJTN eine Veranstaltung wählen, an  
der es teilnehmen kann, ohne sich hierfür bewerben 
– und gegen potenzielle Konkurrenten um die Plätze 
durchsetzen – zu müssen. 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen des EJTN ist 
für die Teilnehmer grundsätzlich kostenfrei, Reisekos-
ten werden vom EJTN übernommen. 

Ziel des EJTN ist es, die Kenntnisse der europäischen 
Richter und Staatsanwälte im Europarecht sowie 
in den einzelnen Rechtsordnungen zu stärken und 

hierdurch das Verständnis füreinander wachsen und 
Möglichkeiten der Kooperation entstehen zu lassen. 
Dahinter steht die Vision einer gemeinsamen Rechts-
kultur in Europa.  

Weitere Informationen über die Angebote des EJTN 
bietet dessen Webseite www.ejtn.eu. Die Bewerbun-
gen für die einzelnen Programme sind an die Landes-
justizverwaltungen der Länder zu richten. 

 Kim Barry
Referat II 5 des Bundesamts für Justiz

RECHTLICHESInfoblatt 13  |  2019

15



DAS EUROPÄISCHE JUSTIZIELLE NETZ

DAS EUROPÄISCHE JUSTIZIELLE NETZ

Das Europäische  
Justizielle Netz in  
Slowenien

Die zentrale Rolle im slowenischen EJN Netz stellen 
drei Kontaktstellen im Justizministerium dar, die 
als Bedienstete des Justizministeriums im Büro für 
Internationale Zusammenarbeit und Internationale 
Rechtshilfe tätig sind. Anders als in einigen anderen 
Mitgliedstaaten (wie z. B. Deutschland, Österreich) 
handelt es sich bei den Kontaktstellen nicht um  
Richterposten.

Gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Entscheidung des Rates 
vom 28. Mai 2001 über die Einrichtung eines Europä-
ischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssa-
chen (2001/470/EG) wird eine wirksame Verbindung 
zu den nationalen Justizbehörden durch 11 Mitglieder 
bei den jeweiligen Kreisgerichten unterstützt. Die 
Kreisgerichte leisten internationale Rechtshilfe. Sie 
sind aber auch für die Verfahren über die Anerken-
nung und Vollstreckung von ausländischen Entschei-
dungen zuständig.

Weiter wurden für das Gebiet der internationalen 
Kindesentführung und für andere EU-Verordnungen 
und internationale Übereinkommen über das EU- 
bzw. das internationale Privat -und Prozessrecht in 
Familiensachen zwei Richterinnen ernannt, die als 
Mitglieder spezialisiert im Bereich Familienrecht tätig 
sind. Eine der Richterinnen ist Leiterin der Abteilung 
für Familienrecht beim Kreisgericht Ljubljana sowie 
auch HKÜ1 -Verbindungsrichterin. Die zweite Richte-
rin ist Direktorin des Justizbildungszentrums CIP. 
Seit 2011 zählen auch die Notarkammer Sloweniens 

1. Allgemeine Informationen zum  
Gerichtssystem der Republik Slowenien

Alle Gerichte der Republik Slowenien sind ordentli-
che Gerichte und handeln nach den Grundsätzen der 
Verfassungsmäßigkeit, Unabhängigkeit und Rechts-
staatlichkeit.

Das einheitliche Gerichtssystem setzt sich zusammen 
aus der allgemeinen und der Fachgerichtsbarkeit. 
Zur allgemeinen Gerichtsbarkeit zählen 44 Bezirks-, 
11 Kreis- und 4 Obergerichte (in Ljubljana, Maribor, 
Koper, Celje) sowie der Oberste Gerichtshof (Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije, in Ljubljana). Zur Fach-
gerichtsbarkeit gehören drei Arbeitsgerichte, ein or-
dentliches und ein höheres Arbeits- und Sozialgericht 
(zuständig für arbeitsrechtliche bzw. Sozialversiche-
rungsstreitigkeiten) sowie der Verwaltungsgerichts-
hof, der für Verwaltungssachen zuständig ist und den 
Status eines Obergerichts hat.

Das Verfassungsgericht ist als oberste Justizbehörde 
für den Schutz des Prinzips der Verfassungsmäßig-
keit und Rechtmäßigkeit sowie der Menschenrechte 
und der Grundfreiheiten zuständig. Es kann Akte der 
Legislative verwerfen, indem es ein Gesetz ganz oder 
teilweise für nichtig erklärt.

2. Die allgemeine Struktur des slowenischen  
EJN Netzes

Das slowenische EJN Netz besteht aus drei Kontaktstel-
len im Justizministerium und aus 24 Netzmitgliedern.

↑  

Dr. Judita Dolžan, 

EJN-Kontaktstelle im  

Justizministerium  

der Republik Slowenien
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(Notarska zbornica Republike Slovenije), die Anwalts-
kammer Sloweniens (Odvetniška zbornica Republike 
Slovenije) und die Kammer der Vollstreckungsbe-
amten Sloweniens (Zbornica izvršiteljev Slovenije) zu 
den Netzmitgliedern. Insbesondere die slowenische 
Notarkammer ist als Netzmitglied sehr aktiv.  
Neben der Veranstaltung zahlreicher Seminare über 
unterschiedliche Verordnungen der justiziellen 
Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen hat sie 
mit der Kontaktstelle aktiv auch in zwei EJN-Arbeits-
gruppen mitgewirkt (Arbeitsgruppe für das Hand-
buch für Bürger über die EU-Erbrechtsverordnung2, 
Arbeitsgruppe für Artikel 66(5) der Erbrechtsver-
ordnung). Die Rolle der Notarkammer im EJN wird 
immer wichtiger, da auf die Notare sowohl auf  
nationaler als auch EU-Ebene immer mehr Zustän-
digkeiten übertragen werden.

Das slowenische EJN wurde im April 2019 auf acht 
weitere Netzmitglieder erweitert. Die neuen Netzmit-
glieder sind Richter bei den ausgewählten Bezirks-
gerichten. Vier Richter sind für Anfragen über die 
EU-Erbrechtsverordnung zuständig. Die weiteren vier 
Richter sind für EU-Verfahren (vorläufige Konten-
pfändung3, Europäischer Vollstreckungstitel4, Euro-
päischer Zahlungsbefehl5, geringfügige Forderungen6) 
zuständig. Diese Erweiterung war notwendig, da 
sich mit der Verabschiedung neuer Verordnungen 
die Zahl der Anfragen von Gerichten vergrößert hat. 
Dazu müssen die Kontaktstellen auch die Anfragen 
von Bürgern bezüglich der Verordnungen beantwor-
ten. Um die rechtzeitige Erledigung der Anfragen zu 
gewährleisten, wurde das Netz erweitert. Damit 
wird sowohl auf nationaler Ebene als auch bei den 
EJN-Treffen in Brüssel eine aktive Beteiligung und ein 
Erfahrungsaustausch der Richter gewährleistet.

Wichtiger Teil des nationalen EJN Netzes sind auch 
zwei weitere Zentralbehörden: die Zentralbehörde 
zuständig für die sog. Brüssel IIa-Verordnung7 und 
das Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit, 
das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Voll-
streckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen  
zum Schutz von Kindern (KSÜ) ist das Ministerium 
für Arbeit, Familie, Soziales und Chancengleichheit  
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti). Die Zentralbehörde für die EU- 

Unterhaltsverordnung8, das Haager Unterhaltsüber-
einkommen 20079 und für das UN-Übereinkommen 
vom 20. Juni 1956 über die Geltendmachung von  
Unterhaltsansprüchen im Ausland ist seit 1. April 2017 
der Öffentliche Fonds der Republik Slowenien für 
Stipendien, Entwicklung, Behinderte und Unterhalt 
(Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije).

3. Die Arbeitsweise des slowenischen EJN Netzes

Die Arbeitsaufteilung von Kontaktstellen erfolgt 
gebietsweise: zwei Kontaktstellen arbeiten in der Ab-
teilung für internationale Rechtshilfe. Sie sind haupt-
sächlich zuständig für Anfragen (von slowenischen 
und ausländischen Gerichten), insbesondere zur sog. 
EU-Zustellungsverordnung10 und zur sog. EU-Be-
weisverordnung11. Das Justizministerium ist nämlich 
die Zentrale Behörde für diese zwei Verordnungen. 
Außerdem ist das Justizministerium zuständig für die 
Erteilung von Informationen über das slowenische 
Recht wie auch für die Übermittlung von Ersuchen 
um Informationen über ausländisches Recht. Eine 
Kontaktstelle arbeitet in der Abteilung für Internatio-
nale Zusammenarbeit. Sie ist zuständig für Anfragen 
bezüglich der EU-Erbrechtsverordnung, der Vor-
schriften des Internationalen und EU-Privat- und  
Zivilprozessrechts in Familiensachen (die Brüssel IIa- 
Verordnung, die EU-Unterhaltsverordnung und  
die relevanten Haager Übereinkommen, die Rom-III- 
Verordnung12, die EU-Güterrechtsverordnungen13). 
Andere Verordnungen werden von allen drei Kontakt-
stellen gedeckt.

Einfache und allgemeine Anfragen von den Gerichten 
werden telefonisch bearbeitet. Anspruchsvollere  
Anfragen zu konkreten Verfahren werden per E-Mail 
beantwortet. Diese Arbeitsweise ermöglicht eine 
schnellere und qualitätsvollere Bearbeitung der An-
fragen. Alle Kontaktstellen und zentralen Behörden 
können neben Slowenisch auch auf Englisch ange-
schrieben werden. Die Kontaktstellen können außer-
dem auch auf Deutsch kommunizieren.

Obwohl das Justizministerium nicht die zentrale Be-
hörde für EU-Verordnungen über das Internationale 
Privat- und Zivilprozessrecht in Familiensachen  
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ist, wird die Arbeit der zuständigen Zentralbehörden 
durch die Kontaktstellen unterstützt. Die Kontakt-
stellen helfen den zentralen Behörden sowohl bei 
Fragen be treffend die Anwendung der Verordnun-
gen in konkreten Fällen als auch bei Fragen über das 
nationale Zivilprozessrecht. Die zentralen Behörden 
anderer seits weisen die Kontaktstellen auf potenziel-
le Konflikte der nationalen Gesetzgebung mit den 
EU-Verordnungen oder auf etwaige Schwierigkeiten 
bei der An wendung von EU-Verordnungen bei den Ge-
richten hin. Persönliche Kontakte werden gepflegt und 
der Meinungsaustausch durch jährliche Treffen der 
Kontaktstellen und der Mitglieder des slowenischen 
EJN-Netzes im Justizministerium gefördert. In die-
sem Jahr war neben den allgemeinen Informationen 
über die Arbeitsweise und die Bedeutung des EJN das 
Hauptthema die Präsentation der Neufassung der sog. 
Brüssel IIa-Verordnung, welche im Juni im Rat verab-
schiedet wurde. Außer dem wurde ein kurzer Blick auf 
die Verhand lungen über die Neufassung der EU-Zustel-
lungs- und der EU-Beweisverordnung geworfen.

Durch den Informationsaustausch zwischen den 
zentralen Behörden und den Kontaktstellen und 
durch die Anfragen von den Gerichten in konkreten 
Fällen bekommen die Kontaktstellen eine wichtige 
Einsicht in die Praxis der Gerichte bei der Anwendung 
der EU-Verordnungen. Dies ermöglicht nicht nur die 
Verwendung dieser Daten bei den Verhandlungen zu 
den Neufassungen der Verordnungen im EU-Rat, son-
dern auch die Vorbereitung der auf offene Fragen und 
Schwachstellen gezielten Ausbildung für Praktiker.
Die Tätigkeit als Kontaktstelle des Europäischen Justi-
ziellen Netzes ermöglicht eine enge Zusammenarbeit 
sowie den Erfahrungsaustausch mit ausländischen 
Kollegen, gleichzeitig werden aber auch persönliche 
Kontakte geknüpft und durch die Treffen des EJN im 
Mitgliedstaat der jeweiligen EU-Ratspräsidentschaft 
die Kenntnisse der einzelnen Mitgliedstaaten und ih-
rer Rechtssysteme erweitert. Es ist ein schönes Gefühl 
ein Teil dieses EU-Netzes zu sein, mit dem Wissen, 
dass diese Arbeit zur Verbesserung, Vereinfachung 
und Beschleunigung der wirksamen justiziellen  
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in 
Zivil- und Handelssachen beiträgt. 

Dr. Judita Dolžan, 
EJN-Kontaktstelle im Justizministerium  
der Republik Slowenien

1  Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrecht-
lichen Aspekte internationaler Kindesentführung.

2   Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 4. Juli 2012 über die Zuständigkeit, das anzuwendende 
Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und 
die Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen 
sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses.

3    Verordnung (EU) Nr. 655/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Mai 2014 zur Einführung eines Verfahrens für einen  
Europäischen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung im Hinblick 
auf die Erleichterung der grenzüberschreitenden Eintreibung von 
Forderungen in Zivil- und Handelssachen.

4   Verordnung (EG) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und  
des Rates vom 21. April 2004 zur Einführung eines europäischen Voll-
streckungstitels für unbestrittene Forderungen.

5  Verordnung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen 
Mahnverfahrens.

6  Verordnung (EG) Nr. 861/2007 des Europäischen Parlaments und  
des Rates vom 11. Juli 2007 zur Einführung eines europäischen  
Verfahrens für geringfügige Forderungen in Verfahren in Zivil- und 
Handelssachen.

7  Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 
über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung  
von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die 
elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG)  
Nr. 1347/2000.

8  Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über 
die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in  
Unterhaltssachen.

9   Haager Übereinkommen über die internationale Geltendmachung 
der Unterhaltsansprüche von Kindern und anderen Familienan - 
ge hörigen vom 23. November 2007.

10  Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und  
des Rates vom 13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher 
und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen  
in den Mitgliedstaaten und zur Aufhebung der Verordnung (EG)  
Nr. 1348/2000 des Rates.

11   Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die 
Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf 
dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen.

12   Die Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 des Rates vom 20. Dezember 2010 
zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des 
auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes 
anzuwendenden Rechts.

13   Verordnung (EU) 2016/1103 des Rates vom 24. Juni 2016 zur Durch - 
führung einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Zu-
ständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen des ehelichen Güter-
stands; Verordnung (EU) 2016/1104 des Rates vom 24. Juni 2016 zur  
Durchführung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der 
Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen güterrechtlicher 
Wirkungen eingetragener Partnerschaften.

DAS EUROPÄISCHE JUSTIZIELLE NETZ
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Neue Ansprechpartnerin bei der  
Landeskontaktstelle Rheinland-Pfalz

Die neue Verbindungsrichterin  
stellt sich vor

Zum April 2019 hat es bei der Landeskontaktstelle am Ministe-
rium der Justiz Rheinland-Pfalz einen Personalwechsel gegeben. 
Als Ansprechpartnerin steht nunmehr Eva Schmitt zur Ver - 
f ügung. Nach ihrem Jurastudium in Heidelberg, Barcelona und 
Mainz war sie zunächst im rheinland-pfälzischen Wirtschafts-
ministerium für das EU-Beihilfenrecht zuständig. Nach Stationen 
an Amtsgerichten war sie zuletzt als Richterin am Landgericht  
in verschiedenen Zivilkammern tätig.

PERSONELLES

Zum 29. November 2018 ist Dr. Joanna Guttzeit als  
eine der zurzeit zwei deutschen Verbindungsrichter-
innen im Internationalen Haager Verbindungs - 
richternetzwerk benannt worden. Zudem ist sie zum  
10. Januar 2019 als eine der zurzeit vier deutschen  
Verbindungsrichter im Europäischen Justiziellen  
Netz benannt worden.

Dr. Joanna Guttzeit ist seit August 2017 am Amtsgericht  
Pankow/Weißensee in Berlin als Familien richterin tätig,  
wo sie auch für Verfahren aus dem Bereich des Haager Über-
einkommens vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen 
Aspekte internationaler Kindesentführung zuständig ist.

Vor ihrer richterlichen Tätigkeit am Amtsgericht Pankow/ 
Weißensee hat Dr. Guttzeit bereits berufliche Etappen in  
Brandenburg, Polen, Nordrhein-Westfalen, Berlin sowie am 
EGMR (Straßburg/Frankreich) zurückgelegt.

Dr. Guttzeit engagiert sich im internationalen richterlichen  
Erfahrungsaustausch, letztens insbesondere auch im  
deutsch- polnischen Bereich. Sie nimmt an internationalen 
Veranstal tungen teil und betreut auch ausländische  
Richter/-innen bei ihren Aufenthalten in Deutschland. Sie 
spricht Polnisch und Deutsch auf Muttersprachlerniveau  
und verfügt auch über sehr gute Kenntnisse in den Sprachen 
Englisch, Spanisch, Französisch und Russisch. 

↑ 

v. l. n. r.:  

Ri’inAG Dr. Joanna Guttzeit /  

Ri’inAG Martina Erb-Klünemann /  

RiKG Dr. Martin Menne /  

Ri’inOLG Claudia Wünschenmeyer
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